
verfahren gegen A ein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 52 I
Nr. 1 StPO zu. Etwas anderes könnte aber gelten, weil V die
Verlobung, die zum Zeugnisverweigerungsrecht führt, aktiv
verschwiegen hat, sodass sie die ordnungsgemäße Belehrung
selbst verhindert hat. Der BGH hat auch diesen Fall als eine
unlautere Verfahrensmanipulation und damit als eine Ausnah-
me von § 252 StPO bewertet, wobei eine Abwägung zwischen
dem Strafverfolgungsinteresse und dem Interesse des Zeugen
erfolgen soll.31 Danach überwiege hier das Strafverfolgungs-
interesse, wenn man bedenkt, dass V durch ihre Falschangabe
immerhin § 153 StGB verwirklicht hat, und im Interesse der
Strafverfolgung auch nicht hinnehmbar ist, dass die Zeugin
steuern kann, welche Aussagen verwertbar sind und welche
nicht. Freilich kann auch entsprechend einem Teil der Litera-
tur argumentiert werden, dass es nur auf das formale Bestehen
eines Zeugnisverweigerungsrechts ankomme (s. oben).

2. § 252 StPO

Es könnte aber ein Beweisverwertungsverbot nach § 252
StPO bestehen, indem sich V in der Hauptverhandlung zu-
nächst erstmals auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht beruft.
Hier wäre wieder kurz die Qualität von § 252 StPO als
umfassendes Beweisverwertungsverbot zu erläutern (s. oben).
Das bestehende Zeugnisverweigerungsrecht der V und die
Vernehmung im Ermittlungsverfahren wurden oben bereits
festgestellt. Grundsätzlich greifen also die Voraussetzungen
für § 252 StPO. Hier könnte aber die Ausnahme der früheren
richterlichen Vernehmung eingreifen. Nun wäre diese Aus-
nahmekonstellation zu erläutern und zu begründen (nach
dem BGH wegen der erhöhten Qualität einer richterlichen
Vernehmung) oder mit der Gegenansicht infrage zu stellen
(s. unterC.I.). Auch kann die Frage nach dem Bedürfnis einer
qualifizierten Belehrung aufgeworfen werden. Lässt man die
Ausnahme wegen der richterlichen Vernehmung zu, kann
erneut problematisiert werden, dass V in der richterlichen
Vernehmung aber nicht nach § 52 III 1 StPO belehrt wurde.
Konsequenterweise müsste man eine daraus resultierende
Rückausnahme von der Ausnahme von § 252 StPO aber

wegen der Verfahrensmanipulation durch V mit der obigen
Argumentation ablehnen.

Zudem hat V ohnehin am nächsten Verhandlungstag auch
noch zur Sache ausgesagt und sich nicht mehr auf ihr Zeug-
nisverweigerungsrecht berufen, sodass § 252 StPO auch nicht
mehr für die Aussage vor der Ermittlungsrichterin eingreift,
da die Zeugin nicht darüber disponieren kann, dass nur Teile
ihrer Aussagen verwertet werden.

Hinweis: Die fast genau gleiche Fragestellung wurde bereits im
bayerischen Termin 2005/II gestellt mit dem Unterschied, dass die
Aussagende nicht bloß Verlobte des Beschuldigten war, sondern
bereits die Ehefrau, und diese auch bei der Verweigerung der Aus-
sage in der Hauptverhandlung geblieben ist.

E. FAZIT

Die Beispielsfälle zeigen, dass der Einstieg in den strafpro-
zessualen Zusatzteil von Examensklausuren häufig durch die
Prüfung von Beweisverwertungsverboten erfolgt. Dabei soll-
te insbesondere für einen gelungenen Anfang die Reichweite
von § 252 StPO und der Unterschied zu § 250 StPO sicher
beherrscht werden. Auch die Ausnahmen von § 252 StPO –
richterliche Vernehmung, Einwilligung in Verwertung und
Verfahrensmanipulation – waren alle schon Gegenstand von
Examensklausuren, wobei es bei der Behandlung nicht darauf
ankommt, welche Ansicht im Ergebnis vertreten wird, son-
dern ob auf dem Weg dahin nachvollziehbar argumentiert
wird. Aber auch muss man sich in einer Examensklausur
davor hüten, sich nur auf § 252 StPO zu stürzen, weil dieser
womöglich schnell erkannt wird. Für eine rundum gelungene
Prüfung muss auch an weitere in Betracht kommende Be-
weisverwertungsverbote sowie an umliegende StPO-Proble-
me32 gedacht werden.

31 BGHSt 48, 294 = NJW 2003, 2619.
32 Wie im Beispielsfall 2 das Problem der Abgrenzung zwischen Vernehmung und

Spontanäußerung, worauf man stößt, wenn man die Vernehmung vor der Haupt-
verhandlung iRv § 252 StPO prüft.
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Im November 2022 verabschiedet der Deutsche Bundestag das Tierarzneimittelgesetz
(TAMG), das kurz darauf ausgefertigt und verkündet wird. Im August 2023 soll es in Kraft
treten. Das TAMG zielt auf die bessere Gewährleistung der Tiergesundheit ab. Zu diesem
Zweck soll das Gesetz die häufig praktizierte Verabreichung von Humanarzneimitteln an
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Tiere einschränken. Teilweise kann die Verabreichung von Humanarzneien nämlich gravie-
rende Auswirkungen auf die Gesundheit von Tieren haben, da tierliche Organismen auf viele
Wirkstoffe anders reagieren als der menschliche Körper. Aus diesem Grund dürfen
Humanarzneimittel gem. § 50 II TAMG bei Tieren nur unter Beteiligung von Tierärzten
angewendet werden. Dieser allgemein gefasste Tierarztvorbehalt umfasst jegliche Humanarz-
neimittel und damit auch homöopathische Medikamente, die für Menschen bestimmt sind
(Humanhomöopathika). Bisher durften hingegen auch Tierhalter und Tierheilpraktiker ohne
Hinzuziehung eines Tierarztes Humanhomöopathika an Tiere verabreichen. Das gilt nach
der neuen Rechtslage nur noch für speziell für Tiere bestimmte Tierhomöopathika. Eine
Zuwiderhandlung gegen die Norm stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und ist bußgeldbe-
wehrt.

In Deutschland sind circa 25.000 Personen hauptberuflich als Tierheilpraktiker tätig. Eine
staatlich anerkannte Berufsausbildung gibt es nicht. Teilweise bieten private Verbände den
Erwerb eines Zertifikats an, das die Befähigung zur Ausübung des Berufs ausweist. Viele
Tierheilpraktiker arbeiten ausschließlich nach den Regeln der klassischen Homöopathie.
Dabei handelt es sich um eine gegenüber der Schulmedizin alternative Behandlungsmethode,
bei der eine Krankheit mit einem Stoff behandelt wird, der in höherer Konzentration das
gleiche Krankheitsbild hervorrufen würde. Der Wirkstoff wird dem Patienten aber in stark
verdünnter Dosis verabreicht; dies soll die Selbstheilungskräfte des Körpers anregen. Ob
homöopathische Mittel positive Wirkungen entfalten, ist umstritten. Eine naturwissenschaft-
liche Erklärung und belastbare Evidenz gibt es nicht. Umgekehrt können positive Wirkungen
auch nicht ausgeschlossen werden. Da bislang noch nie schädliche Wirkungen für Tiere
festgestellt wurden und aufgrund der stark reduzierten Wirkstoffdosis auch nicht zu erwarten
sind, war die Anwendung von Humanhomöopathika an Tieren bislang rechtmäßig und
üblich.

Die seit vielen Jahren hauptberuflich als Tierheilpraktikerin arbeitende A sieht sich durch die
Neuregelung ihrer beruflichen Existenz beraubt. Da es in ihrem Tätigkeitsbereich keine
speziellen Tierhomöopathika gebe, sei sie auf die Möglichkeit der Anwendung von Human-
homöopathika angewiesen. Ohne diese verblieben ihr keine Therapiemöglichkeiten, sodass
sie gezwungen sei, ihre Praxis mit Inkrafttreten des Gesetzes aufzugeben. Sie sieht sich in
ihren Grundrechten verletzt und erhebt daher im Januar 2023 Verfassungsbeschwerde beim
Bundesverfassungsgericht. Zu Begründung führt sie an, dass homöopathische Mittel für Tiere
erwiesenermaßen ungefährlich seien, sodass das Gesetz unverhältnismäßig sei. Dies gelte
insbesondere, wenn man bedenke, dass aufgrund der neuen gesetzlichen Regelung faktisch
ein ganzer Beruf nicht mehr ausgeübt werden könne. Zudem sei es doch ungerecht, dass
Heilpraktiker weiterhin Homöopathika an Menschen verabreichen dürften, dies Tierheil-
praktikern bei Tieren aber nicht mehr gestattet sei.

Die Bundesregierung hält in ihrer Stellungnahme die Verfassungsbeschwerde für unzulässig –
das Gesetz entfalte zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Wirkung. Jedenfalls aber verletze die
Vorschrift nicht die Grundrechte, weil der Gesetzgeber verfassungsrechtlich dazu berufen sei,
den Schutz von Tieren zu gewährleisten. Selbst wenn Humanhomöopathika tatsächlich für
Tiere ungefährlich seien, diene der Tierarztvorbehalt auch dazu, zu verhindern, dass vor-
schnell zu alternativen Behandlungsmethoden gegriffen würde, obwohl das Tierwohl im
konkreten Fall eine Behandlung mit konventionellen, erwiesenermaßen wirksamen Arzneien
erfordere. Die Vorschrift fördere den Tierschutz, indem sie die umfassende medizinische
Versorgung in die Hände von Tierärzten lege. A ist darüber empört: Selbstverständlich könne
auch sie als Tierheilpraktikerin erkennen, wann ein Tier zwingend einer nicht-homöopathi-
schen Behandlung durch einen Tierarzt bedürfe. Zudem sei es bei einer solchen Begründung
des Tierarztvorbehalts widersprüchlich, dass er nur für die Verwendung von Humanhomöo-
pathika an Tieren gelte, spezielle Tierhomöopathika hingegen weiterhin allein von Tierheil-
praktikern angewendet werden dürften.

Hat die Verfassungsbeschwerde der A Aussicht auf Erfolg?

Bearbeitervermerk: Im Gutachten ist auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen einzugehen. Von der
formellen Verfassungsmäßigkeit des § 50 II TAMG ist auszugehen. Art. 14 GG ist nicht zu prüfen.

Auszug Tierarzneimittelgesetz (TAMG)

§ 50 Anwendung von Tierarzneimitteln

…

(2) Tierhalterinnen und Tierhalter sowie andere Personen, die nicht Tierärztinnen oder Tierärzte sind,
dürfen Arzneimittel nach § 2 des Arzneimittelgesetzes bei Tieren nur anwenden, soweit diese von einer
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Tierärztin oder einem Tierarzt verschrieben oder abgegeben worden sind, bei der oder dem sich die Tiere
in Behandlung befinden.

…

Auszug Arzneimittelgesetz (AMG)

§ 2 Arzneimittelbegriff

(1) Arzneimittel im Sinne dieses Gesetzes sind Arzneimittel, die zur Anwendung bei Menschen bestimmt
sind.

…

§ 4 Sonstige Begriffsbestimmungen

…

(7) Homöopathische Arzneimittel sind Arzneimittel im Sinne des § 2 Absatz 1 dieses Gesetzes.

…

& LÖSUNG

Die Verfassungsbeschwerde der A hat Aussicht auf Erfolg, soweit sie zulässig (A.) und
begründet (B.) ist.

A. ZULÄSSIGKEIT DER VERFASSUNGSBESCHWERDE

I. Zuständigkeit

Das Bundesverfassungsgericht ist gem. Art. 93 I Nr. 4a GG, §§ 13 Nr. 8a, 90 ff. BVerfGG
für Verfassungsbeschwerden zuständig.

II. Beschwerde- und Prozessfähigkeit

A müsste beschwerdefähig sein. Beschwerdefähig ist gem. Art. 93 I Nr. 4a GG, § 90 I
BVerfGG jedermann. Darunter fällt jede Person, die Träger von Grundrechten oder grund-
rechtsgleichen Rechten sein kann (sog. Grundrechtsfähigkeit; vgl. Sachs, Verfassungsprozess-
recht, 4. Aufl. 2016, Rn. 515). A ist als natürliche Person grundrechtsfähig; sie ist daher
beschwerdefähig. Zudem bestehen keine Anhaltspunkte, die der Prozessfähigkeit der A ent-
gegenstünden.

III. Beschwerdegegenstand

A müsste sich gegen einen tauglichen Beschwerdegegenstand gewendet haben. In Betracht
kommt gem. Art. 93 I Nr. 4a GG, § 90 I BVerfGG jeder Akt öffentlicher Gewalt. Als Akte
öffentlicher Gewalt sind alle Legislativ-, Exekutiv- und Judikativakte zu qualifizieren. Der
Begriff des Akts öffentlicher Gewalt ist weit zu verstehen und umfasst anders als in
Art. 19 IV GG auch Maßnahmen der Legislative. Dies lässt sich mit Art. 1 III GG begrün-
den, der die umfassende Grundrechtsbindung aller Gewalten postuliert (vgl.
BeckOKBVerfGG/Grünewald, Beck’scher Online-Kommentar BVerfGG, 14. Ed. 1.12.2022,
§ 90 Rn. 47). Vorliegend wendet sich A gegen § 50 II TAMG und damit gegen einen
Legislativakt. Ein tauglicher Beschwerdegegenstand liegt daher vor. Es handelt sich um eine
Rechtssatzverfassungsbeschwerde.

IV. Beschwerdebefugnis

Um beschwerdebefugt zu sein, müsste A gem. Art. 93 I Nr. 4a GG, § 90 I BVerfGG
behaupten, in ihren Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten verletzt zu sein. Dazu
muss A die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung substantiiert darlegen.

1. Möglichkeit der Grundrechtsverletzung

Die Grundrechtsverletzung ist möglich, wenn sie nicht von vornherein als ausgeschlossen
erscheint. Vorliegend rügt A die Verletzung ihrer Berufsfreiheit. Zudem rügt A eine Ver-
letzung des Art. 3 I GG, weil sie auf die unterschiedliche Behandlung von Heilpraktikern
und Tierheilpraktikern hinweist.
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